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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.03.2007

Norm

ABGB §879 Abs3 E

Rechtssatz

Eine sechsmonatige Verfallsfrist für Guthaben aus abgelaufenen Wertkartenverträgen verstößt gegen § 879 Abs 3

ABGB, wenn der Kunde nicht kurz vor oder bei Vertragsablauf auf die Möglichkeit einer Rückforderung und den

drohenden Verfall hingewiesen wird.

Entscheidungstexte

4 Ob 227/06w

Entscheidungstext OGH 20.03.2007 4 Ob 227/06w

Beisatz: Klausel 7.4 der AGB eines Mobiltelefonnetzbetreibers. (T1); Veröff: SZ 2007/38

Schlagworte

Restguthaben; gröblich benachteiligend
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